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Kurzinformation Im Januar 2024 beschloss der Einwohnerrat der Stadt Liestal die 
Teilrevision des Reglements Feuerwehrpflichtersatzabgabe (ESL 
762.2), welche im Januar 2025 von der Finanz- und Kirchendirektion 
(FKD) genehmigt wurde. 
 
Während im Rahmen der Vorprüfung des Reglements die Finanz- 
und Kirchendirektion (FKD) noch darauf hinwies, dass gemäss der 
regierungsrätlichen Praxis die Abgabe nur auf dem individuellen Ein-
kommen der ersatzabgabepflichtigen Person berechnet wird, bean-
standete sie in der Genehmigungsverfügung, dass dieser Ansatz mit 
der kantonalen Steuer-Software NEST nicht umsetzbar sei. Das be-
schlossene Reglement ist zwar rechtlich korrekt, kann aber nur um-
gesetzt werden, wenn die Stadt selbst den Steuerbezug vornehmen 
würde, was aus organisatorischen und IT-Gründen nicht verhältnis-
mässig ist. 
 
Nach erneuten Abklärungen mit der FKD konnte eine praktikable Lö-
sung erarbeitet werden. Die Ersatzabgabe soll künftig an die erho-
bene Einkommens-Staatssteuer (In Prozent der Staatssteuer, ge-
samtes steuerbares Einkommen x Steuersatz Staatssteuer – Kin-
derabzug) gekoppelt werden. Diese Methode ermöglicht eine recht-
mässige Berechnung der Abgabe und deren Abwicklung über das 
kantonale System. Dabei wird der Einkommens-Staatssteuerbetrag 
als Grundlage genommen und prozentual umgerechnet. Der Stadtrat 
schlägt den Satz von 6 % (Steuerfuss) vor, was den bisherigen be-
schlossenen Satz von 0,5 % des steuerbaren Einkommens ent-
spricht. 
 
Zudem wird klargestellt, dass teilweise Befreiungen technisch nicht 
möglich sind. Diese können nur vollständig gewährt werden. Ent-
sprechend wurde auch dieser Artikel im Reglement angepasst. 
 
Der vorliegende Entwurf des Reglements Feuerwehrpflichtersatzab-
gabe der Stadt Liestal basiert auf der Empfehlung des Fachbereichs 
Gemeinden FKD. Dieser wurde der FKD zur Vorprüfung eingereicht 
und als genehmigungsfähig beurteilt. 
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Antrag Der Einwohnerrat beschliesst die Teilrevision des Reglements für die 
Feuerwehrpflichtersatzabgabe der Stadt Liestal (ESL 762.2) und 
setzt diese per 1. Januar 2027 in Kraft. 

 

 
Liestal, 2. Dezember 2025 

 

  Für den Stadtrat Liestal 

 Der Stadtpräsident  Der Stadtverwalter 

 Daniel Spinnler  Cemi Thoma 
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DETAILINFORMATIONEN 
 
 
1. Ausgangslage / Rechtsgrundlage 

 
In der Vorprüfung des Reglements der Feuerwehrpflichtersatzabgabe (ESL 762.2) durch 
die Gemeindestelle und der Steuerverwaltung vom 17. März 2023 wurde die Anpassung 
des Wortlauts von § 2 vorgeschlagen und auf die regierungsrätliche Praxis hingewiesen: 
«Nach regierungsrätlicher Praxis (RRB Nr. 2023-120 vom 31. Januar 2023, E. 4.4) ist zur 
Berechnung der Ersatzabgabe nur das Einkommen der ersatzabgabepflichtigen Person, 
nicht aber ihrer Gattin oder ihres Gatten heranzuziehen. Dies liegt darin begründet, dass die 
Ersatzabgabe allein durch jene Person geschuldet ist, welche durch die Befreiung von der 
Dienstleistung einen Vorteil erlangt.» 
 
Am 31. Januar 2024 beschloss der Einwohnerrat die Teilrevision des Reglements entspre-
chend. Dieses wurde in der Folge am 15. Januar 2025 von der FKD genehmigt. 
 
In der Genehmigungsverfügung der FKD vom 15. Januar 2025 wurde jedoch der Wortlaut 
des § 2 für die technische Umsetzung durch die FKD bemängelt. Der Steuerbezug für 
Liestal wird durch die kantonale Steuerverwaltung Basel-Landschaft im Auftrag der Stadt 
Liestal vollzogen. Das revidierte Reglement ist zwar rechtlich genehmigungsfähig, jedoch 
mit der Veranlagungssoftware NEST des Kantons nicht umsetzbar. 
 
Der zuständige Jurist des Fachbereichs Gemeinden der FKD präzisierte den Genehmi-
gungsbeschluss mit E-Mail vom 19. September 2025: «Soweit eine Gemeinde deshalb die 
Bemessung der Ersatzabgabe anhand des individuellen Einkommens wähle und/oder teil-
weise Befreiungen von der Ersatzabgabe vornehmen möchte, müsse der Bezug der besag-
ten Ersatzabgabe künftig durch die Gemeinde erfolgen.»  
 
Dass der Steuerbezug künftig durch die Stadt Liestal erfolgen würde, ist aus personellen 
und IT-technischen Gründen nicht verhältnismässig. Dies führt dazu, dass die vom Einwoh-
nerrat im Januar 2024 beschlossene Teilrevision nicht umgesetzt werden konnte. 
 
Der Fachbereich Gemeinden der FKD weist darauf hin, dass bei einer Bemessung der Feu-
erwehrpflichtersatzabgabe nach dem Einkommen für jede ersatzabgabepflichtige Person 
das individuelle Einkommen herangezogen werden müsse, da die Bemessung nach dem 
gemeinsamen Einkommen unzulässig ist. Es besteht keine Vorgabe, ob eine Bemessung 
anhand des Staats- oder Gemeindesteuerbetrags ebenfalls «individualisiert» werden muss. 
Die Finanz- und Kirchendirektion taxiert es deshalb als zulässig, bei in ungetrennter Ehe le-
benden, verheirateten Personen den gemeinsamen Staats- oder Gemeindesteuerbetrag 
heranzuziehen und danach zu teilen. 
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2. Lösungsvorschlag / Projektbeschrieb 

 
In der beiliegenden Synopse (Anhang II) ist der neue Wortlaut des § 2 ersichtlich, welcher 
unter anderem auch von der FKD für den Steuerbezug vorgeschlagen wurde und durch die 
FKD angewendet werden kann: 
 

§ 2 1bis Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe beträgt 6 % der Staatssteuer auf Grundlage 
des gesamten steuerbaren Einkommens. Als Basis dient die Staatssteuerveranlagung. 
2 Sie beträgt mindestens CHF 100.- und höchstens CHF 1'500.- pro Person und Jahr. Für 
in ungetrennter Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebende Personen beträgt sie min-
destens CHF 200.- und höchsten CHF 3'000.- Franken gemeinsam pro Jahr. Unterliegt 
nur ein Ehegatte oder eine Partnerin resp. Partner der Ersatzabgabepflicht, so wird die 
Ersatzabgabe auf die Hälfte reduziert. 

 
Gemäss Auskunft des Fachbereichs Gemeinden der FKD geht die Steuerverwaltung derzeit 
davon aus, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts betreffend die zwingende Individuali-
sierung des Einkommens nicht gelte, wenn eine Veranlagung anhand der Staatssteuer vor-
genommen würde. Das würde bedeuten, dass keine Individualisierung der Staatssteuer 
notwendig sei. Hier könne also bei in ungetrennter Ehe oder Partnerschaft lebenden Perso-
nen der gemeinsame Betrag herangezogen werden.  
 
Der Stadtrat schliesst sich dieser Auffassung an. 
 
Die bereits beschlossene Erhöhung des Steuersatzes von 0.4 %, resp. 0.5 % entspricht im 
Durchschnitt der neuen Berechnungsmethode von 6 % (Steuerfuss). Berechnungen erga-
ben, dass dies im Schnitt nicht zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der ersatzabga-
bepflichtigen Personen führen wird. Die Auswirkungen der Anpassung werden frühestens 
2029 erkennbar sein. Eine allfällige Anpassung würde zu diesem Zeitpunkt stattfinden. 
 
Zudem ist es mit dem Programm NEST derzeit technisch nicht möglich, eine teilweise Be-
freiung von der Ersatzabgabe vorzunehmen; die Befreiung kann nur vollständig oder gar 
nicht erfolgen. Dies bedingt auch eine Anpassung des § 3 Abs. 1 Bst. i des Reglements be-
treffend die Feuerwehrpflichtersatzabgabe: 
 

§ 3 Abs. 1 Bst. i. einzelne Personen, die vom Stadtrat aus Härtefallgründen von der Er-
satzabgabe befreit sind. 

 
Im Anhang III ist das Rechenbeispiel für verschiedene Situationen der Haushalte und Ein-
kommen ersichtlich. 
 
Der vorliegende Teilrevisionsentwurf zum Reglement über die Feuerwehrpflichtersatzab-
gabe basiert auf der Empfehlung des Juristen des Fachbereichs Gemeinden der FKD und 
wurde im Rahmen der Vorprüfung als genehmigungsfähig beurteilt. 
 

 
3. Beilagen / Anhänge 

 
- Anhang I – Überarbeitetes Reglement Feuerwehrpflichtersatzabgabe der Stadt Liestal 

(ESL 762.2) 
- Anhang II – Synopse zur Teilrevision des Reglement Feuerwehrpflichtersatzabgabe 
- Anhang III – Rechenbeispiel 
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REGLEMENT 
FEUERWEHRPFLICHTERSATZABGABE 
DER STADT LIESTAL 
 
vom   27. Februar 2019 
in Kraft ab  1. Juli 20191 2 3 

 

  

                                                           
1 Revision mit ER Beschluss vom 31.01.2024 genehmigt  
2 Teilrevision mit ER Beschluss vom XX.XX.XXXX auf den 1. Januar 2027 genehmigt 
3 Revision von der Finanz- und Kirchendirektion BL am XX.XX.XXXX auf den 1. Januar 2027 genehmigt 

Stadt Liestal 

762.2 
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Der Einwohnerrat der Stadt Liestal, gestützt auf § 47 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation und 
Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz)4 vom 28. Mai 1970 und auf § 22 des Gesetzes über die 
Feuerwehr (FWG)5 vom 07. Februar 2013, beschliesst: 

 

§ 1 Zweck 

1 Dieses Reglement regelt die Feuerwehrpflichtersatzabgabe. 

2 Für die übrigen Aspekte des Feuerwehrwesens gelten FWG6, die Verordnung über die Feuerwehr 
(FWV)7 vom 27. August 2013, die Vorgaben des Kantons sowie die Statuten des Zweckverbandes 
Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal. 

 

§ 2 Feuerwehrpflichtersatzabgabe 

1 Wer feuerwehrdienstpflichtig ist und keinen persönlichen Feuerwehrdienst in einer vom Kanton 
anerkannten Feuerwehrorganisation leistet, hat eine Feuerwehrpflichtersatzabgabe zu bezahlen.8 

1bis Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe beträgt 6 % der Staatssteuer auf Grundlage des gesamten 
steuerbaren Einkommens. Als Basis dienst die Staatssteuerveranlagung.9 

2 Sie beträgt mindestens CHF 100.- und höchstens CHF 1'500.- pro Person und Jahr. Für in ungetrennter 
Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebende Personen beträgt sie mindestens CHF 200.- und 
höchstens CHF 3'000.- gemeinsam pro Jahr. Unterliegt nur ein Ehegatte oder eine Partnerin resp. 
Partner der Ersatzabgabepflicht, so wird die Ersatzabgabe auf die Hälfte reduziert.10 

3 Die Ersatzabgabepflichtigen entrichten die Ersatzabgabe wie folgt:11 

a. diejenigen, die am 31. Dezember Niederlassung in der Stadt Liestal haben, für das ganze 
Kalenderjahr;12 

b. diejenigen gemäss Buchstabe a, die im Kalenderjahr aus dem Ausland zugezogen sind oder die 
aus dem Inland zugezogen sind und im Kalenderjahr andernorts Feuerwehrdienst geleistet oder 
keine Ersatzabgabe zu entrichten gehabt haben, anteilsmässig für die Niederlassungsdauer in 
der Gemeinde;13 

c. diejenigen, die im Kalenderjahr ins Ausland wegziehen, anteilsmässig für die Dauer der 
Niederlassung in der Stadt Liestal;14 

d. diejenigen, die im Kalenderjahr ins Inland wegziehen, keine.15 
 

§ 3 Befreiung von der Ersatzabgabe16 

1 Auf Gesuch hin von der Ersatzabgabepflicht befreit sind: 

a. Mitglieder der Betriebskommission des Zweckverbandes Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr 
Liestal; 

                                                           
4 SGS 180 
5 SGS 760 
6 SGS 760 
7 SGS 760.11 
8 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
9 Geändert mit ER Beschluss vom XX.XX.XXXX 
10 Geändert mit ER Beschluss vom XX.XX.XXXX 
11 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
12 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
13 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
14 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
15 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
16 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
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b. Angehörige einer Kantonspolizei, der Rettungssanität, des regionalen Führungsstabes ERGOLZ 
(neu ARGANTIA) sowie des kantonalen Führungsstabes Basel-Landschaft;17 

c. Feuerwehrdienstpflichtige, die in einer von einer kantonalen Gebäudeversicherung anerkannten 
Feuerwehr Dienst leisten;18 

d. erziehungsberechtigte Personen mit Kindern bis und mit 14. Altersjahr, insofern nicht bereits eine 
erziehungsberechtigte Person von der Feuerwehrpflichtersatzabgabe befreit ist;19 

e. Personen, die eine IV-Rente beziehen;20 
f. aufgehoben21 
g. Feuerwehrdienstpflichtige der Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal, die infolge eines 

Unfalles im Feuerwehrdienst für weitere Dienstleistungen untauglich geworden sind;22 
h. Feuerwehrdienstpflichtige, die 10 Jahre aktiven Feuerwehrdienst gemäss den Statuten des 

Zweckverbandes Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal geleistet haben;23 
i. einzelne Personen, die vom Stadtrat aus Härtefallgründen von der Ersatzabgabe befreit werden.24 

 

2 Generell und ohne Gesuch von der Ersatzabgabe befreit sind Personen:25 

a. bis zum Ende des Kalenderjahres, in welchem die Person das 20. Altersjahr vollendet hat; 
b. ab Beginn des Kalenderjahres, in welchem die Person das 43. Altersjahr vollenden wird. 

 

§ 4 Verfügung und Anfechtung 

1
 Der Stadtrat verfügt im Falle des Nichtleistens des Feuerwehrdienstes die Entrichtung der 

Feuerwehrpflichtersatzabgabe.26 

2
 Die Behandlung der Gesuche über die Befreiung nach § 3 Absatz 1 Buchstabe a bis h erfolgt durch die 

Stadtverwaltung.27 

2bis Gegen Verfügungen der Stadtverwaltung kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Stadtrat erhoben 
werden.28 

3
 Gegen Verfügungen des Stadtrates kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Regierungsrat erhoben 

werden. 

 

§ 5 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Feuerwehrreglement vom 24. Juni 2009 wird aufgehoben. 

 

§ 6 Genehmigung und Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-
Landschaft auf den 1. Juli 2019 in Kraft.29 

                                                           
17 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
18 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
19 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
20 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
21 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
22 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
23 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
24 Geändert mit ER Beschluss vom XX.XX.XXXX 
25 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
26 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
27 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
28 Geändert mit ER Beschluss vom 31.01.2024 
29 Änderungen am XX.XX.XXXX durch die FKD genehmigt 



Anhang II

In Kraft per 1.1.2027

Stand: 24.11.2025

Alt Neu Bemerkungen

§ 2 Feuerwehrpflichtersatzabgabe § 2 Feuerwehrpflichtersatzabgabe
1
 Wer feuerwehrdienstpflichtig ist und keinen persönlichen 

Feuerwehrdienst in einer vom Kanton anerkannten 

Feuerwehrorganisation leistet, hat eine 

Feuerwehrpflichtersatzabgabe zu bezahlen. 

1
 Wer feuerwehrdienstpflichtig ist und keinen persönlichen 

Feuerwehrdienst in einer vom Kanton anerkannten 

Feuerwehrorganisation leistet, hat eine 

Feuerwehrpflichtersatzabgabe zu bezahlen.

keine Änderung

Diese Bestimmung entspricht § 22 Absatz 1 FWG und ist 

damit rechtskonform.

1bis
 Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe beträgt 0.5% vom 

gesamten Einkommen der ersatzabgabepflichtigen Person, 

jedoch mindestens CHF 100.-, im Maximum CHF 1'500.-.

1bis
 Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe beträgt 6 % vom der 

Staatssteuer auf Grundlage des gesamten steuerbaren 

Einkommens der ersatzabgabepflichtigen Person, jedoch 

mindestens CHF 100.-, im Maximum CHF 1'500.-. Als Basis 

dienst die Staatssteuerveranlagung.

Die Stuerverwaltung geht derzeit davon aus, dass das 

Urteil des Verwaltungsgerichts betreffend die zwingende 

Individualisierung des Einkommens nicht gilt, wenn eine 

Veranlagung anhand der Staatssteuer notwendig ist. Hier 

kann also bei in ungetrennter Ehe oder Partnerschaft 

lebenden Personen der gemeinsame Betrag 

herangezogen werden.
2
 Für die Ersatzabgabe massgebend ist das inner- und 

ausserhalb der Gemeinde steuerbare Einkommen. Als 

Basis dient die Staatssteuertaxation.

2
 Für die Ersatzabgabe massgebend ist das inner- und 

ausserhalb der Gemeinde steuerbare Einkommen. Als Basis 

dient die Staatssteuertaxation.

Sie beträgt mindestens CHF 100.- und höchstens CHF 

1'500.- pro Person und Jahr. Für in ungetrennter Ehe oder 

eingetragener Partnerschaft lebende Personen beträgt sie 

mindestens CHF 200.- und höchstens CHF 3'000.- 

gemeinsam pro Jahr. Unterliegt nur ein Ehegatte oder eine 

Partnerin resp. Partner der Ersatzabgabepflicht, so wird die 

Ersatzabgabe auf die Hälfte reduziert.

Mit NEST ist es gegenwärtig technisch nicht möglich, bei 

Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften je eine 

separate Ersatzabgabe zu berechnen und in Rechnung zu 

stellen. Es ist nur möglich, eine ganze oder eine halbe 

Ersatzabgabe zu berechnen und in REchnung zu stellen. 

Damit Ehepaare und eingetragene Partnerschaften (wo 

eine gemeinsame Ersatzabgabe geschuldet ist) 

gegenüber Konkubinatspaaren (wo zwei separate 

Ersatzabgaben geschuldet werden) nicht bevorteilt 

werden, muss deshalb für die Ehepaare und 

eingetragenen Partnerschaften der Ersatzabgabenbetrag 

verdoppelt werden. Ist sodann nur ein Ehegatte oder nur 

eine Partnerin resp. Partner pflichtig, wird dieser Betrag 

wieder halbiert. So kann den technischen Gegebenheiten 

der Steuerverwaltung wie auch dem abgaberechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsätzen Rechnung getragen 

werden.

3
 Die Ersatzabgabepflichtigen entrichten die Ersatzabgabe 

wie folgt: [...]

3
 Die Ersatzabgabepflichtigen entrichten die Ersatzabgabe 

wie folgt:

Keine Änderung

§ 3 Befreiung von der Ersatzabgabe § 3 Befreiung von der Ersatzabgabe

1
 Auf Gesuch hin von der Ersatzabgabepflicht befreit sind: 

[...]

1
 Auf Gesuch hin von der Ersatzabgabepflicht befreit sind: [...] keine Änderung

i.    Weitere, vom Stadtrat bezeichnete Personen, wobei 

eine ganze oder teilweise Befreiung möglich ist.

i. einzelne Personen, die vom Stadtrat aus Härtefallgründen 

von der Ersatzabgabe ganz oder teilweise befreit sind.

Mit NEST ist es gegenwärtig technisch nicht möglich, eine 

teilweise Befreiung von der Ersatzabgabe vorzunehmen; 

die Befreiung kann nur vollständig oder gar nicht erfolgen.
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FW-Ersatzabgabe - Steuersatz vs Steuerfuss / Berechnungsbeispiele
Berechnung mit 0.40% Berechnung mit 0.50%

Fall Steuerhaushalt Anzahl Kinder Steuerjahr (def.) FW-Ersatzabgabe Gesamt-Einkommen Einkommens-Staatssteuerbetrag FW-Ersatzabgabe FW-Ersatzabgabe FW-Ersatzabgabe FW-Ersatzabgabe FW-Ersatzabgabe bei einem Steuerfuss von: Total Einkommen Staat
(P1, P2) (ganze oder halbe) (netto, inkl. Kinderabzug) Steuersatz 0.4% äquivalenten Steuerfuss Steuersatz 0.5% äquivalenten Steuerfuss inkl. Substrat aus

Steuerhaushalt >1P zu Steuersatz 0,4% zu Steuersatz 0,5 % 5% 6% 7% 8% Vermögenssteuer

8 1 0 2024 1 31'619.00CHF                 1'249.80CHF                                                          126.50CHF                      10.122% 158.10CHF                      12.650% 100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            
7 1 0 2023 1 46'120.00CHF                 3'060.95CHF                                                          184.50CHF                      6.028% 230.60CHF                      7.534% 153.05CHF            183.66CHF            214.27CHF            244.88CHF            
6 1 0 2023 1 51'542.00CHF                 3'810.20CHF                                                          206.15CHF                      5.410% 257.70CHF                      6.763% 190.51CHF            228.61CHF            266.71CHF            304.82CHF            8'397.30CHF                      
5 1 0 2024 1 62'090.00CHF                 5'271.00CHF                                                          248.35CHF                      4.712% 310.45CHF                      5.890% 263.55CHF            316.26CHF            368.97CHF            421.68CHF            
4 1 0 2023 1 69'409.00CHF                 6'441.55CHF                                                          277.65CHF                      4.310% 347.05CHF                      5.388% 322.08CHF            386.49CHF            450.91CHF            515.32CHF            
3 1 0 2024 1 82'090.00CHF                 8'353.90CHF                                                          328.35CHF                      3.930% 410.45CHF                      4.913% 417.70CHF            501.23CHF            584.77CHF            668.31CHF            
2 1 0 2024 1 92'501.00CHF                 10'045.80CHF                                                        370.00CHF                      3.683% 462.50CHF                      4.604% 502.29CHF            602.75CHF            703.21CHF            803.66CHF            
1 1 0 2024 1 125'125.00CHF               15'620.35CHF                                                        500.50CHF                      3.204% 625.65CHF                      4.005% 781.02CHF            937.22CHF            1'093.42CHF         1'249.63CHF         

13 2 1 2022 0.5 51'733.00CHF                 774.20CHF                                                             103.45CHF                      13.362% 129.35CHF                      16.708% 100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            
20 2 4 2023 0.5 53'134.00CHF                 -CHF                                                                   106.25CHF                      0.000% 132.85CHF                      0.000% 100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            100.00CHF            
11 2 1 2023 1 69'503.00CHF                 2'501.25CHF                                                          278.00CHF                      11.114% 347.50CHF                      13.893% 200.00CHF            200.00CHF            200.00CHF            200.10CHF            
10 2 0 2024 1 76'533.00CHF                 3'991.10CHF                                                          306.15CHF                      7.671% 382.65CHF                      9.588% 200.00CHF            239.47CHF            279.38CHF            319.29CHF            14'746.55CHF                    
19 2 1 2024 0.5 83'653.00CHF                 4'127.70CHF                                                          167.30CHF                      4.053% 209.15CHF                      5.067% 103.19CHF            123.83CHF            144.47CHF            165.11CHF            

9 2 0 2024 1 120'349.00CHF               9'978.15CHF                                                          481.40CHF                      4.825% 601.75CHF                      6.031% 498.91CHF            598.69CHF            698.47CHF            798.25CHF            
12 2 0 2023 0.5 149'013.00CHF               14'462.45CHF                                                        298.05CHF                      2.061% 372.55CHF                      2.576% 361.56CHF            433.87CHF            506.19CHF            578.50CHF            73'174.45CHF                    
18 2 1 2023 0.5 158'285.00CHF               15'175.05CHF                                                        316.55CHF                      2.086% 395.70CHF                      2.608% 379.38CHF            455.25CHF            531.13CHF            607.00CHF            
17 2 2 2023 0.5 164'430.00CHF               15'407.40CHF                                                        328.85CHF                      2.134% 411.10CHF                      2.668% 385.19CHF            462.22CHF            539.26CHF            616.30CHF            
16 2 2 2023 0.5 220'451.00CHF               24'778.35CHF                                                        440.90CHF                      1.779% 551.15CHF                      2.224% 619.46CHF            743.35CHF            867.24CHF            991.13CHF            15'376.55CHF                    
15 2 3 2023 0.5 419'072.00CHF               58'418.45CHF                                                        838.15CHF                      1.435% 1'047.70CHF                   1.793% 1'460.46CHF         1'500.00CHF         1'500.00CHF         1'500.00CHF         
14 2 1 2023 0.5 429'546.00CHF               61'726.30CHF                                                        859.10CHF                      1.392% 1'073.85CHF                   1.740% 1'500.00CHF         1'500.00CHF         1'500.00CHF         1'500.00CHF         

tiefere FW-Ersatzabgabe ggb. Referenzberechnung Steuersatz 0.5%

Fazit Steuersatz: höhere FW-Ersatzabgabe ggb. Referenzberechnung Steuersatz 0.5%
Man kann davon ausgehen, dass wenn das Berechnungsmodell Steuersatz angewendet wird, zwei Faktoren massgebend sind: 
Positive Auswirkung ist die Nichtberücksichtigung einer Progression. 
Negative Auswirkung ist die Nichtberücksichtigung des "Vollsplittings" bei Steuerhaushalten >1P. Minimalabgabe in CHF Alleinstehende 100.00

Maximalabgabe in CHF Alleinstehende 1'500.00
Fazit Steuerfuss: Minimalabgabe in CHF Ehepaare 200.00
Man kann davon ausgehen, dass wenn das Berechnungsmodell Steuerfuss angewendet wird, zwei Faktoren massgebend sind: Maximalabgabe in CHF Ehepaare 3'000.00
Positive Auswirkung: Bei der Berechnung des Einkommens-Staatssteuerbetrages (Basis für das Ermitteln der FW-Ersatzabgabe mittels Steuerfuss) ist das "Vollspitting" zum Tragen gekommen.
Negative Auswirkung: Bei der Berechnung des Einkommens-Staatssteuerbetrages (Basis für das Ermitteln der FW-Ersatzabgabe mittels Steuerfuss) ist ein progressiver Tarif zum Tragen gekommen.


